
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/28 87/11/0123
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1988

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §1 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Verneinung des Anspruches auf Ersatz von Kilometergeld mangels tauglicher Rechnungslegung.
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